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 Veröffentlicht am 11.11.1996

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 A

Rechtssatz

Jegliches Verhalten des Kammermitgliedes kann disziplinarrechtlich beurteilt werden, sofern durch das Verhalten des

Kammermitgliedes die Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes eingetreten ist. Dieses Verhalten muß also

nicht unbedingt im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung gestanden sein, um den Tatbestand der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes zu erfüllen.
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